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Hochgemauerte Keller-
fensterschächte sind ein 
einfach zu realisieren-
der Schutz, der verhin-
dert,  dass das Nieder-
schlagswasser durch die 
Kellerfenster eindringt 
(vgl. Abb. 36).

Abb. 36: Zum Schutz gegen eindringendes Wasser wurde eine Mauer vor das Kellerfenster gesetzt. 

Abb. 37: Nachträgliche Einbauten an Tür und Kellerfenster zum Schutz gegen eindringendes Wasser
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3.6 Weitergehende finanzielle  
 Vorsorge

Da selbst umfangreiche technische Maßnahmen 
Schäden aus Starkregenereignissen niemals gänz-
lich ausschließen können, ist für Bewohner über-
schwemmungsgefährdeter Gebiete der Abschluss ei-
ner Elementarschadenversicherung empfehlenswert, 
um die finanzielle Belastung bewältigen zu können. 
Dabei muss darauf geachtet werden, dass Schäden 
aus Überschwemmung und Rückstau nicht von der 
Deckung ausgenommen sind. Versichert sind das 
Gebäude selbst, inklusive aller fest mit diesem ver-
bundenen Gegenstände, etwaige Nebengebäude, 
sofern sie bei Versicherungsabschluss entsprechend 
berücksichtigt wurden, sowie Gebäudezubehör, das 
der Instandhaltung des Hauses oder dessen Nutzung 
zu Wohnzwecken dient. Der Hausrat kann separat 
im Rahmen einer Hausratversicherung versichert 
werden. Nicht durch die Versicherung gedeckt sind 
Schäden durch Grundwasser. Im Versicherungsfall 
zahlt der Versicherer für Neubau und Reparaturen 
(Quelle: Finanztest 12/2007). Alternativ zu einer 
Versicherung können eigene finanzielle Rücklagen 
gebildet werden.

In der Regel dauert es nach einem Schadensereignis 
einige Zeit, bis ein Sachverständiger der Versiche-
rung zur Beurteilung des Schadens ins Haus kommt. 
Nach den Aufräumarbeiten lassen sich Schäden 
unter Umständen nicht mehr nachvollziehen und 
belegen. Daher ist die Dokumentation aller entstan-
denen Schäden unmittelbar nach dem Ereignis als 
Nachweis für die Versicherung sehr wichtig.

3.7 Gefahrenabwehr und 
 Katastrophenschutz

Ebenso wenig wie die betroffenen Grundstücksei-
gentümer können sich Kommunen auf ein Starkre-
genereignis vorbereiten, da die Möglichkeiten einer 
exakten räumlichen und zeitlichen Vorhersage ge-
ring sind. Dennoch müssen sie sich mit der Frage 
auseinandersetzen, was bei einem solchen Ereignis 
passieren kann und welche Maßnahmen zu ergrei-
fen sind. Hierzu dient die Hochwasseralarm- und 
Einsatzplanung, mit der die Gefahrenabwehr und 
die Bewältigung der Folgen einer Überflutung ko-
ordiniert werden. Wichtig sind eine Absprache und 
Zusammenarbeit mit benachbarten Feuerwehren 
und die gegenseitige Hilfeleistung zwischen den Ge-
meinden. In der Hochwasseralarm- und Einsatzpla-
nung können auch außergewöhnliche Maßnahmen 
wie das Öffnen von Gullydeckeln berücksichtigt 
werden. Wenn im Vorfeld bereits die Konsequen-
zen solcher Maßnahmen durchdacht sind, ist es im 
Ereignisfall leichter, die nötigen Entscheidungen zu 
treffen.
Alarm- und Einsatzpläne für Hochwasser haben 
für das Krisenmanagement der Kommunen eine 
zentrale Bedeutung. Sie sind im Regelfall mehrstu-
fig aufgebaut und so gestaltet, dass auf möglichst 
viele Szenarien reagiert werden kann. Bei kurzen 
Vorwarnzeiten hat sich in Baden-Württemberg ein 
vierstufiges Konzept bewährt, das in Tabelle 4 als 
Übersicht dargestellt ist. Besonders die Stufe 1 (Kriti-
sche Unwetterprognose) ist für Starkregenereignisse 
von Bedeutung. Der rheinland-pfälzische Rahmen-
Alarm- und Einsatzplan Hochwasser ist dagegen auf 
die lokalen Starkregenereignisse nur begrenzt über-
tragbar, er zielt vielmehr auf die Anwendung an den 
großen Flüssen des Landes ab.

3 Starkregenvorsorge - praktisch & konkret
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Tabelle 4: Muster einer Hochwasseralarm- und Einsatzplanung für Überflutungen 

Stufe 3: 
Kritische Hoch-
wasserlage

Stufe 4: 
Großflächige 
Überflutungen

Die Gewässer sind so stark angestiegen, dass kurzfristig eine kriti-
sche Situation eintreten kann, und die bedrohliche Wetterlage hält 
weiter an

Teile des Gebietes sind überflutet oder die Überflutung steht un-
mittelbar bevor

Einberufung des Krisenstabes, Aufbau des 
Führungsstabes
Ständige Kontrolle wie oben
Dammverteidigung und gegebenenfalls 
Entlastung
Horizontale Evakuierung von Fahrzeugen
Empfehlung an die Bevölkerung, sich auf 
eine vertikale Evakuierung vorzubereiten
Ansonsten Maßnahmen nach Lage

Auslösen des Evakuierungsalarms für die 
betroffenen Gebiete; 
Sicherstellung des Brandschutzes durch 
Nachbarfeuerwehren
Sicherstellung der medizinischen Versor-
gung der Bevölkerung trotz Hochwas-
serlage
Versorgung der Bevölkerung mit den 
wichtigsten Hilfsgütern, wenn notwendig
Weitere Maßnahmen nach Lage
Übergang zur Aufräumphase mit sukzes-
sivem Rückbau der Stäbe

Stufe1: 
Kritische 
Unwetter-
prognose

Stufe 2: 
Drohende 
Hochwasser-
lage

Keine akute Hochwassergefahr 
In den nächsten Stunden bis Tagen kann es zu einer Hochwasser-
lage kommen, weil eine oder mehrere dieser Bedingungen erfüllt 
sind:

•	 Extremwetterwarnung	des	Deutschen	Wetterdienstes
•	 Warnung	 der	 Hochwasservorhersage	zentrale	 Baden- 
 Württemberg bzw. der Hochwasserfrühwarnung Rhein- 
 land-Pfalz vor einem zehnjährlichen Hochwasser in den 
 nächsten 24 Stunden
•	 Bevorstehendes	 Tauwetter,	 bei	 dem	 nach	 örtlicher	 Erfah- 
 rung mit Hochwasserlagen zur rechnen ist

In den nächsten 24 Stunden ist eine Hoch wasserlage wahrschein-
lich, aber nicht sicher, weil eine oder mehrere dieser Bedingungen 
erfüllt sind:

•	 Extremwetterwarnung	 des	 Deutschen	 Wetterdienstes,	 
 höchste Warnstufe
•	 Warnung	 der	 Hochwasservorhersage	zentrale	 vor	 ei- 
 nem fünfzigjährlichen Hochwasser in den nächsten  
 24 Stunden
•	 Tauwetter	oder	Langzeitniederschlag	haben	eingesetzt

Information der Mitglieder der Stäbe: 
Alarmstufe 1
Technische Einsatzbereitschaft der Stäbe 
überprüfen oder herstellen
Ständige Überwachung der weiteren 
Prognose- und Wetterentwicklung

Information der Stäbe: Alarmstufe 2
Teilbesetzung des Krisenstabes mit den 
Funktionen
 
•	 Innerer	Dienst 
•	 Lage	und	Dokumentation	
•	 Horizontale	Evakuierung	und/oder		
 Schließung besonders kritischer  
 Objekte

•	 Technische	Maßnahmen	gemäß		
 aktuellem Hochwasser-Alarmplan 

•	 Ständige	Überwachung	der	weite-	
 ren Prognose-, Wetter- und Pegel 
 entwicklung

Merkmale Maßnahmen (Beispiele)Stufe
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3.8 Verhaltens- und 
 Informationsvorsorge

Durch eine zweckmäßige Verbreitung und Nutzung 
von Information und ein angemessenes Verhalten 
können bei einem Starkregenereignis viele Schäden 
vermieden werden. Wegen der kurzen Vorwarnzei-
ten ist es bei Starkregen wichtig, dass die Kommune 
sich im Vorfeld mit der Gefahr auseinandersetzt und 
ihre Einwohner sowohl langfristig als auch während 
einer Gefahrensituation richtig informiert.

Risikokommunikation
Sofern kommunale Gefährdungskarten existieren, 
sind diese allgemein zugänglich zu machen. Alter-
nativ können betroffene Grundstückseigentümer ge-
zielt auf die Gefährdung hingewiesen werden.

Wetterbeobachtung
Die Beobachtung des Wettergeschehens ist entschei-
dend, um im Fall eines Starkregens richtig reagieren 
zu können. Neben den Meldungen in Rundfunk und 
Fernsehen gibt es im Internet folgende Informations-
quellen:

•	 Aktuelle	Wetterentwicklungen	und	Hinweise	auf	 
 bedrohliche Wetterlagen sind abrufbar unter  
 www.wettergefahren.de.
•	 Der	 Newsletter	 des	 Deutschen	 Wetterdienstes	 
 (Abonnement über www.dwd.de) informiert  
 über aktuelle Gefährdungen, allerdings auf 
 grund der Schwierigkeit der Vorhersage nur 
 sehr kurzfristig und nicht ortsgenau.
•	 Mindestens	 täglich	 aktualisierte	 Hochwasser- 
 frühwarnungen für kleine Einzugsgebiete sind 
 für Rheinland-Pfalz verfügbar unter   
 www.fruehwarnung.hochwasser-rlp.de, 
 für Baden-Württemberg unter 
 www.hvz.baden-wuerttemberg.de.

Verhaltensregeln bei Starkregen und Gewitter
•	 Nicht	 im	 Freien	 aufhalten	 (Gefahr	 durch	 um- 
 stürzende Bäume, aufgeschwemmte Gullyde- 
 ckel, herabfallende Dachziegel)

•	 Nachhauseweg	der	Kinder	beachten

•	 Türen	und	Fenster	schließen

•	 PKW	in	Sicherheit	bringen
 Mobilen Hochwasserschutz installieren (Boh- 
 len, Sandsäcke usw.)

•	 Im	 Keller	 gelagerte	 wassergefährdende	 Stoffe	 
 frühzeitig in Sicherheit bringen

•	 Steht	das	Wasser	 im	Keller,	darf	dieser	wegen 
 Stromschlaggefahr nicht mehr betreten werden. 

•	 Begehung	des	Kellers	und	Wiederinbetriebnah- 
 me elektrischer Geräte (auch an anderen Stel- 
 len) erst nach Ablauf oder Abpumpen des Was- 
 sers

•	 Wichtig	 ist,	 für	 den	 Fall	 der	 arbeits-	 und	 ur- 
 laubsbedingten Abwesenheit Absprachen mit  
 den Nachbarn zu treffen.

Weiteres Informationsmaterial
„Schutz vor Kellerüberflutung“ – Informationsbro-
schüre der Stadt Karlsruhe, erhältlich als PDF-Datei  
unter:www.karlsruhe.de/b3/bauen/tiefbau/ent- 
waesserung/grundstuecksentwaesserung

„Hochwasserschutzfibel. Objektschutz und bauli-
che Vorsorge“ – Broschüre des Bundesbauministe-
riums, erhältlich als PDF-Datei unter www.bmvbs.
de/SharedDocs/DE/Artikel/B/hochwasserschutz- 
fibel.html

„Für den Notfall vorgesorgt. Vorsorge und Eigen-
hilfe in Notsituationen“ – Ratgeber des Bundesamts 
für Bevölkerungsschutz mit Informationen und Ver-
haltenshinweisen zu den verschiedensten Notsituati-
onen, erhältlich als PDF-Datei unter 
www.bbk.bund.de

3 Starkregenvorsorge - praktisch & konkret



47

•	 Existiert	eine	Toilettenanlage	oder	sind	Waschma- 
 schinen, Brennwertheizungen oder sonstIge Sani- 
 täreinrichtungen unterhalb der Rückstauebene an- 
 geschlossen, die über eine Hebeanlage entwäs- 
 sert  werden müssen? Ist die Hebeanlage funktions- 
 fähig?

   Oberflächenwasser

•	 Ist	 mein	 Grundstück	 durch	 Oberflächenabfluss 
 von der Straße, aus Nachbargrundstücken oder  
 angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ge- 
 fährdet?

•	 Kann	oberflächig	abfließendes	Wasser	bis	an	mein	 
 Haus gelangen?

•	 Besteht	ein	ebenerdiger	Eingang	oder	eine	eben- 
 erdige Terrasse, so dass Wasser oberflächig ins 
 Erdgeschoss eindringen kann? 

•	 Sind	die	Kellerlichtschächte	wasserdicht	und	hoch 
 genug gebaut?

•	 Besteht	bei	den	Kellerfenstern	ohne	Lichtschächte	 
 ein ausreichender Abstand zwischen Boden und  
 Kellerfenstern?

•	 Kann	 Wasser	 über	 einen	 äußeren	 Kellerabgang 
 eintreten? Haben Gehwege, Hofzufahrten und  
 Stellplätze ein Gefälle zum Haus? Wohin fließt das  
 Wasser ab?

•	 Kann	von	der	angrenzenden	Straße	Wasser	in	mei- 
 ne Tiefgarage fließen?

Quelle und weitere Hinweise: Stadt Karlsruhe

•	 Gegebenenfalls	 weitere	 bauliche	 Maßnah- 
 men ausführen (ausführliche Beschreibung 
 in der Broschüre „Wie schütze ich mein Haus  
 vor Starkregenereignissen“, www.hamburg.de  
 siehe Kapitel „Verhaltens- und Informations- 
 vorsorge“, Abschnitt „Weiteres Informations- 
 material“)
•	 Verhalten	im	Hochwasserfall	vorbereiten	(sie- 
 he Kapitel „Verhaltens- und Informationsvor- 
 sorge“)
•	 Mögliche	 Schäden	 absichern	 (siehe	 Kapitel	 
 „Bauvorsorge und Objektschutz“) 

Was muss ich tun?

•	 Information	 über	 Gefahren	 einholen	 und	 
 weitergeben (siehe obige Checkliste sowie 
 Kapitel „Verhaltens- und Informationsvorsor- 
 ge“)
•	 Rückstausicherung	gewährleisten	(siehe	obige	 
 Checkliste sowie Kapitel „Bauvorsorge und 
 Objektschutz“ und „Verhaltens- und Informa- 
 tionsvorsorge“, Abschnitt „Weiteres Informati- 
 onsmaterial“)

  
  Gebäudeentwässerung und Rückstauschutz

•	 Liegen einzelne Entwässerungsobjekte mei- 
 nes Wohnhauses unterhalb der Rückstauebene 
 (Bodenabläufe, Waschbecken, Toiletten etc.)?

• Sind alle diese Entwässerungsobjekte notwendig  
 oder kann womöglich auf einzelne verzichtet  
 werden?

•	 Sind	 Entwässerungsobjekte,	 die	 unterhalb	 der 
  Rückstauebene liegen, gegen einen Rückstau 
  gesichert?

•	 Sind	 die	 eingebauten	 Rückstauverschlüsse	 funk- 
 tionsfähig und werden diese entsprechend den  
 Herstellerangaben betrieben?

•	 Sind	Reinigungsöffnungen	und	Schächte	unterhalb 
 der Rückstauebene vorhanden, und wenn ja: sind 
 diese gesichert?

•	 Gibt	 es	 problematische	 Entwässerungssituationen 
 (z.B. Bodenablauf im Kellerabgang)?

•	 Sind	 Rückstauverschlüsse	 in	 Hauptleitungen	 so 
 eingebaut, dass ein Abfließen des Niederschlags- 
 wassers von den Dachflächen nicht möglich ist?

•	 Sind	 an	 die	Grundleitungen	 eventuell	 Drainagen 
 angeschlossen, die bei Rückstau ebenfalls mit ein- 
 gestaut werden?

4.1 Checkliste für Privatleute

Ist mein Grundstück oder Gebäude 
gefährdet?

4 Anlagen
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4.2 Präsentation zur Verwendung in Ratssitzungen 
 oder Bürgerversammlungen   

Eine power-point Präsentation zum Thema Starkregen kann bezogen werden unter: www.ibh.rlp.de 
Mit dieser sollen die Zuhörer für das Thema interessiert und sensibilisiert werden.
In Baden-Württemberg können die Präsentationen im Nachgang einer Hochwasserpartnerschaft
unter www.wbw-fortbildung.de bezogen werden.

4 Anlagen

Abb. 38: Hochwasserereignis in Quierschied-Fischbach
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4.3 Glossar

Flutmulden: Kleine Mulden zur Rückhaltung von 
Hochwasser.

Gefährdungsanalyse: systematisches Verfahren 
zur Untersuchung der Ursachen einer Gefährdung 
durch Starkregenereignisse

Hangabfluss: Niederschlagswasser wird nicht in 
der Fläche zurückgehalten, sondern fließt aus den 
Hanglagen (wild) dem Gefälle folgend flächig ab.

Hochwassergefährdung: Möglichkeit, dass ein 
Gebiet von Hochwasser betroffen sein kann; ab-
hängig von der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem 
Ausmaß eines Hochwasserereignisses.

Jährlichkeit: bezeichnet das statistische Wieder-
kehrintervall eines Ereignisses (berechnet aus Über-
schreitungswahrscheinlichkeiten bestimmter Jah-
reshöchstwerte). Ein 100-jährliches Ereignis tritt im 
statistischen Mittel alle 100 Jahre wieder auf, was, 
wie bei allen statistischen Werten, nicht ausschließt, 
dass es sich auch in zwei aufeinanderfolgenden Jah-
ren ereignen kann.

Konvektiver Niederschlag: Kurz (weniger als eine 
Stunde) andauerndes Niederschlagsereignis mit 
meist hoher Niederschlagsintensität und eng be-
grenztem Niederschlagsfeld (in der Regel kleiner als 
10 km²), gebunden an vertikale Luftbewegungen 
(Konvektion)

Hochwasserrisiko: Das Schadensrisiko wird allge-
mein als Verknüpfung von Schadenwahrscheinlich-
keit und Schadenausmaß verstanden (IKSR).

Schadenspotenzial: Summe der möglicherweise 
geschädigten Werte im gefährdeten Bereich. Das 
Schadenspotenzial ist nicht gleichzusetzen mit dem 
tatsächlichen Schadensumfang infolge eines Ereig-
nisses, es dient vielmehr der Abschätzung des maxi-
malen Ausmaßes, in dem Schutzgüter von Schaden 
betroffen sein können.

Starkregen: seltene, meist lokal begrenzte Regen-
ereignisse mit großer Niederschlagsmenge, die 
wegen ihrer Intensität ein schwer zu kalkulierendes 
Überschwemmungsrisiko darstellen. Die verursa-
chenden Niederschläge sind meist von sehr geringer 
räumlicher Ausdehnung und kurzer Dauer (konvekti-
ve Niederschlagsereignisse).

Sturzflut: plötzliche Überschwemmung infolge ei-
nes Starkregenereignisses
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